
Begründung der Vorlage 12-3949/1 
 
 
Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 03.02.2009 die in der Vorlage Nr. 12/3949 
beschriebene modifizierte Fortsetzung des Anreizprogramms empfohlen. 
Die Tabelle auf Seite 4  der Vorlage enthält leider einen Rechenfehler.  
Die Gesamtkosten für die Prämien bei einem Platzabbau von 500 Plätzen und einer Prämie 
in Höhe von 20.000 € je abgebautem Platz betragen 10.000.000 € und nicht, wie in der Ta-
belle falsch berechnet, 9.500.000 €. Im Jahre 2010 werden Aufwendungen in Höhe von 
4.000.000 € erwartet und nicht, wie in der Ursprungsvorlage angegeben, 3.500.000 €.  
 
Die korrigierte Berechnung lautet: 
 

 

Jahr Abgebaute Plätze Vereinbarte, aber 
noch nicht abgebaute  
Plätze 

Abbau aus Verein- 
barung des Vorjah-
res 

Höhe der Prämien 

2009 100 (x 20.000 €) 100 (x 5.000 €)  2, 5 Millionen € 
2010 100 (x 20.000 €) 100 (x 5.000 €) 100 (x 15.000 €) 4, 0 Millionen € 
2011 100 (x 20.000 €)  100 (x 15.000 €) 3, 5 Millionen € 
 
 
Bei dieser Tabelle wird zugrunde gelegt, dass die volle Prämie in Höhe von 20.000 € je ab-
gebautem Platz erst dann ausgezahlt wird, wenn der Platzabbau realisiert worden ist. Für 
den Zeitraum zwischen Vereinbarung und tatsächlichem Platzabbau kann eine Vorauszah-
lung in Höhe von jeweils 5.000 € je abzubauendem Platz gezahlt werden, die restlichen 
15.000 € werden dann zum Zeitpunkt des tatsächlichen Platzabbaus fällig. 
Für das Jahr 2009 geht die Berechnung von einem tatsächlichen Abbau von insgesamt 100 
Plätzen aus sowie weiteren jeweils 100 vereinbarten Plätzen, deren Abbau erst im Jahr 2010 
realisiert wird. 
Im Jahr 2010 werden insgesamt 200 Plätze abgebaut, nämlich 100 Plätze, deren Abbau be-
reits 2009 vereinbart wurde, der aber erst 2010 realisiert wird sowie 100 Plätzen, die in 2010 
vereinbart und abgebaut werden. Hinzu kommen Prämienzahlungen für Vereinbarungen zu 
weiteren 100 Plätzen, die erst in 2011 tatsächlich abgebaut werden.  
Im Jahr 2011 werden ebenfalls 200 Plätze abgebaut, wobei auch hier der Abbau von 100 
Plätzen auf Vereinbarungen aus 2010 beruht.   
 
 
Entsprechend sind die finanziellen Auswirkungen für das Jahr 2010 zu korrigieren, die alle 
Bestandteile des Anreizprogramms umfassen, also neben den Prämienzahlungen für den 
Platzabbau auch die pauschalierte Starthilfe (2.000 € je Person) sowie die Freizeitpauschale 
in Höhe von 35 € je Person im ersten Jahr der ambulanten Betreuung. 
Die finanziellen Auswirkungen für das Jahr betragen 4.667.200 € und nicht, wie in der Ur-
sprungsvorlage genannt, 4.167.200 €.    
 
Der Begründungstext der Ursprungsvorlage Nr. 12/3949 liegt als Anlage A bei.  
 
 
 
In Vertretung 
 
H o f f m a n n   -   B a d a c h e  


